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Familiencinkommen der in Betracht fallenden Wohnungsinha-
ber steht.

Beitrige konnen ferner gewdhrt werden fiir den Einbau
von Wohnungen in bestehende Gebdude und fiir die Instand-
stellung unbeniitzbar gewordener Wohnungen, sofern beson-
dere Verhaltnisse dies rechtfertigen.

Der Kanton leistet in der Regel Beitrige bis zu fiinf Pro-
zent der Gesamtbaukosten, unter Ausschlul der Aufwendun-
gen fiir den Erwerb von Grund und Rechten, Entschiadigun-
gen an Dritte, Bauzinsen, Gebiihren und der in den Richtlinien
des Bundes als nicht subventionsberechtigt aufgefithrten Bau-
kosten. Beim sozialen Wohnungsbau kann dieser Beitrag bis
auf zehn Prozent erhoht werden, wobei die folgenden Bedin-
gungen erfillt sein miissen:

a) Die Wohnungen diirfen nur an kinderreiche Familien
(mindestens drei Kinder) mit bescheidenem Einkommen ver-
mietet werden;

b) die Mietzinse werden auf Grund des eingereichten Ko-
stenvoranschlages festgesetzt. Die Belastung aus der Wohnung
darf nicht héher als 25 Prozent und soll in der Regel nicht
niedriger als 15 Prozent des Familieneinkommens sein. Jede
spatere Erhéhung der Mietzinse bedarf der Genehmigung des
Gemeinderates;

c) bei Baugenossenschaften sind diese Bedingungen in die
Statuten aufzunehmen. Eine Statutenianderung darf nur mit
Zustimmung der kantonalen Baudirektion erfolgen.

Soweit die subventionsberechtigten Kosten je Wohnraum
einschlieBlich Umgebungs- und Erschliefungsarbeiten 10 500

Forderung der Wohnbautitigkeit

Nach einem vom Bundesrat dem Parlament beantragten
BundesbeschluB soll zur vorldufigen Weiterfiihrung der Wohn-
bauaktion auf Grund des Bundesbeschlusses vom 8. Oktober
1947 tiber Mallnahmen zur Férderung der Wohnbautitigkeit
dem Bundesrat ein Kredit von 33 Millionen Franken er6ffnet
werden. Die Botschaft fithrt unter anderem aus:

«Auf Grund einer bei den Kantonen vorgenommenen Um-
frage wire allein bis Ende 1948 mit dem Eingang von Sub-
ventionsantrigen fiir etwa 18 ooo Wohnungen und einer
Bundeshilfe von rund 48 Millionen Franken zu rechnen.

Die Zahlen diirften allerdings zu hoch sein, und wir méoch-
ten uns darauf beschrianken, fiir die vorliufige Weiterfithrung
der Wohnbauaktion die Er6ffnung eines Zusicherungskredites
von 33 Millionen Franken zu beantragen.

In den ersten Monaten des Jahres ist nur eine geringe
Anzahl Subventionsantrage eingegangen. Das rithrt davon her,
dal} gegen Ende letzten Jahres im Hinblick auf die kommende
Neuregelung noch eine moglichst grofe Anzahl Wohnbauten

Franken iibersteigen, ist der Mehrbetrag nicht subventions-
berechtigt. Von den Kosten fiir Umgebungs- und Erschlie-

_ Bungsarbeiten diirfen bei Einfamilienhdusern hochstens 4000

Franken und bei Mehrfamilienhdusern 2000 Fr. je Wohnung
als subventionsberechtigt miteingerechnet werden. Als Wohn-
raume gelten nur Zimmer mit einer Grundfliche von minde-
stens 8 Quadratmetern. Als halbe Wohnraume gelten: Zimmer
von 6 bis 8 Quadratmetern Grundfliche, Zimmer aufierhalb
der eigentlichen Wohnung (Mansarden), Wohndielen, sofern
sie eine verkehrsfreie Fliche von mindestens 6 Quadratmetern
und ein Fenster ins Freie aufweisen, und Wohnkiichen von
mindestens 14 Quadratmetern Grundflache.

Ergibt die Abrechnung subventionierter Wohnbauten eine
wesentliche Uberschreitung des Kostenvoranschlages, kann die
Subventionszusicherung vom Regierungsrat zuriickgezogen
werden, sofern die Mehrkosten nicht durch Lohn- oder Mate-
rialpreiserhohungen oder durch unvorgesehene dringende
Mehrarbeiten (schwierige Fundationen usw.) begriindet wer-
den konnen.

Bei der Bemessung des Kantonsbeitrages werden die finan-
ziellen Verhiltnisse des Gesuchstellers beriicksichtigt. Bei Bau-
genossenschaften richtet sich der Kantonsbeitrag nach dem
Zweck der Genossenschaft. Wohnbauten auf Grundstiicken mit
iibersetzten Landpreisen oder auf denen Spekulationsgewinne
erzielt wurden, sind von der Subventionierung ausgeschlossen.
Wohnungen, die mit einem gewerblichen Bauvorhaben im Zu-
sammenhang stehen, werden nur ausnahmsweise subventio-
niert. Beitrige werden nur an Gesuchsteller zugesichert, die
im Besitze des schweizerischen Aktivbiirgerrechts sind.

begonnen worden ist. Man wird vielmehr in der nachsten Zeit
wieder mit einem erheblichen Ansteigen der Gesuchseingénge
rechnen missen.

Die Kantone Uri, Obwalden, Nidwalden, Appenzell I.-Rh.
und Wallis haben beschlossen, im Jahre 1948 die Wohnbau-
aktion auf Zusehen hin einzustellen. Dieser Umstand sowie
die in Kantonen und Gemeinden bei den Abstimmungen tiber
die Kreditvorlagen zum Ausdruck gekommene Zuriickhaltung
der Stimmbiirger, die, wenn die Vorlagen nicht verworfen
wurden, sie doch nur mit geringem Mehr angenommen haben,
zeigen, daB} eine Drosselung der Wohnbauaktion von den Kan-
tonen und Gemeinden selber zu erwarten ist.

Fiir den Fall, dal} sich die Forderung der Wohnbautitig-
keit durch den Bund auch noch nach 1949 als notwendig er-
weisen sollte, was heute nicht beurteilt werden kann, wird
gepriift, wie dann eine weitere, gegeniiber der gegenwirtigen
Regelung wesentliche finanzielle Entlastung fiir den Bund
herbeigefiihrt werden konnte.»

Statistik der Wohnungsverhidltnisse

Eine Kleine Anfrage von Nationalrat Allemann (soz.,
Aargau) vom 18. Juni 1948 ersuchte den Bundesrat um Aus-
kunft dariiber, wie weit die Vorarbeiten fir die Erfiillung des
Postulates von Schmid (Oberentfelden) iiber die Durchfiih-
rung von Erhebungen im Verlaufe der eidgendssischen Volks-
zahlung tiber die Wohnungsverhdltnisse in allen Gemeinden
gediehen sind.

Der Bundesrat antwortet: «Die néchste eidgendssische

Volkszdhlung wird am 1. September 1950 stattfinden. Das
Statistische Amt beabsichtigt, das Postulat Schmid (Ober-
entfelden) zusammen mit andern Wiinschen und Forderungen
noch den Expertenkommissionen zu unterbreiten, die in den
Jahren 1949 und 1950 zur Besprechung von Volkszdhlungs-
fragen einberufen werden. Erst nach Abschluf3 dieser Vor-
beratungen wird der Bundesrat endgiiltig zum Postulat Schmid
Stellung nehmen.»

223



	Förderung der Wohnbautätigkeit

